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Verbandsgemeinde Weißenthurm 
 

Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm, Kärlicher Straße 4, 56575 
Weißenthurm | Postanschrift: Postfach 1263, 56572 Weißenthurm  | 
Telefon: 02637 / 913-0 | Fax: 02637 / 913-100 | E-Mail: 
info@vgwthurm.de | www.vgwthurm.de | | Öffnungszeiten: Montag -
Freitag 7.15 - 12 Uhr, Donnerstag zusätzlich 14 - 18 Uhr 
 
 

Bekanntmachung 
 

1. Einsichtnahme in den Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 
2025 mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen 

2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen 
 

1. Der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2025 liegt mit dem 1. 
Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen bis zur Beschlussfassung am 25.06.2025 
durch den Verbandsgemeinderat bei der Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm, 
Kärlicher Str. 4, 56575 Weißenthurm, Zimmer 125, während der allgemeinen 
Öffnungszeiten zur Einsichtnahme aus.  
 

2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Verbandsgemeinde Weißenthurm haben die 
Möglichkeit, in der Zeit vom 07.06.2025 bis 20.06.2025 Vorschläge zum Entwurf der 1. 
Nachtraghaushaltssatzung für das Jahr 2025 mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan und 
seinen Anlagen, einzureichen. Die Vorschläge sind schriftlich bei der 
Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm, Kärlicher Str. 4, 56575 Weißenthurm, 
einzureichen. 
Der Verbandsgemeinderat wird rechtzeitig vor seinem Beschluss über die 1. 
Nachtragshaushaltssatzung über die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge in 
öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden. 

 
Verbandsgemeinde Weißenthurm, 06.06.2025 
 
Gez. 
 
Thomas Przybylla 
Bürgermeister 

 
 
 

Abholung der Reisepässe: 
 
Reisepässe, die bis zum 16.04.2025 beantragt wurden, können während der Öffnungszeiten 
mit und ohne Terminvereinbarung online  

- montags 
- dienstags 
- mittwochs 
- donnerstags 
- freitags 
 

7:15 – 16:30 Uhr 
7:15 – 16:30 Uhr 
7:15 – 12:00 Uhr 
7:15 – 18:00 Uhr 
7:15 – 12:00 Uhr 

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm im Bürgerbüro abgeholt werden. 
Bitte legen Sie ein noch in Ihrem Besitz befindliches Ausweispapier vor. Ausnahmsweise kann 
der Reisepass auch gegen Vorlage einer schriftlichen Vollmacht an eine andere Person 
ausgehändigt werden.  Der/die Bevollmächtigte muss sich dabei ausweisen können. 

mailto:info@vgwthurm.de
http://www.vgwthurm.de/
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Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen auch gerne telefonisch zur Verfügung. Sie erreichen 
uns unter den folgenden Durchwahlmöglichkeiten: 02637/913-108, 913-109, 913-148, 913-
149. 
 
Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm 

           -Bürgerbüro-  
 
 
 
 

Alters- und Ehejubilare  
 
Herr Hans Blumenthal, 56220 Urmitz, feiert am 06.06.2025 seinen 90. Geburtstag. 
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Ortsgemeinde Bassenheim 
 

Ortsbürgermeisterin Natalja Kronenberg | Walpotplatz 9, 56220 
Bassenheim | Telefon: 02625 / 4456, Fax: 02625 / 6493, Mail: 
gemeinde@bassenheim.de | www.bassenheim.de | Öffnungszeiten: 
täglich 8 – 12 Uhr | Sprechstunde Ortsbürgermeisterin: Dienstag 17.30 
- 19 Uhr sowie nach Terminvereinbarung 
 
 
 

Bekanntmachung 
Öffentliche Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses der Ortsgemeinde 

Bassenheim 
 
Am Donnerstag, 12.06.2025, findet um 19:30 Uhr im Foyer der Karmelenberghalle, 
Bassenheim, eine öffentliche Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses der Ortsgemeinde 
Bassenheim statt. 

 
Tagesordnung: 

1. Verpflichtung von Ausschussmitgliedern 
2. Wahl eines Vorsitzenden zur Prüfung des Jahresabschlusses 2022 
3. Prüfung des Jahresabschlusses 2022 der Ortsgemeinde Bassenheim 

 
Bassenheim, den 27.05.2025 
gez. Natalja Kronenberg 
- Ortsbürgermeisterin - 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum  56727 Mayen, 04.06.2025 
DLR Westerwald-Osteifel Bannerberg 4  
Abteilung Landentwicklung und Ländliche Bodenordnung Telefon: 02602 / 9228-0 
Vereinfachte Flurbereinigungsverfahren Uhlen-Hamm  Telefax: 02602 / 9228 – 1801  
Aktenzeichen: 31270 – HA 11.5  Internet: www.dlr.rlp.de 

 

Schlussfeststellung 
des Vereinfachte Flurbereinigungsverfahren Uhlen-Hamm 

gemäß § 149 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) 
 
I. Feststellung des Abschlusses des Vereinfachte Flurbereinigungsverfahren Uhlen-
Hamm  
Die Flurbereinigungsbehörde schließt hiermit das Vereinfachte Flurbereinigungsverfahren 
Uhlen-Hamm durch folgende Feststellung ab: 

1. Die Ausführung nach dem Flurbereinigungsplan ist bewirkt. 
2. Den Beteiligten stehen keine Ansprüche mehr zu, die im Vereinfachte 

Flurbereinigungsverfahren hätten berücksichtigt werden müssen. 
3. Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft sind abgeschlossen. 

 
II. Hinweise 
 
Mit der Zustellung der unanfechtbaren Schlussfeststellung an die Teilnehmergemeinschaft 
ist das Vereinfachte Flurbereinigungsverfahren Uhlen-Hamm beendet. 
 

mailto:gemeinde@bassenheim.de
http://www.bassenheim.de/
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Gründe 
 
Die Voraussetzungen für die Schlussfeststellung nach § 149 Flurbereinigungsgesetz 
(FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I Seite 546), zuletzt 
geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I Seite 2794) liegen vor. 
Die Ausführung des Flurbereinigungsplanes ist in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht 
bewirkt. Insbesondere sind alle Anträge, Widersprüche und Klagen der Beteiligten erledigt.  
Das Grundbuch wurde nach den Ergebnissen der Bodenordnung berichtigt. Die Unterlagen 
für die Berichtigung des Grundbuches wurden den zuständigen Grundbuchämtern und die 
Daten zur Berichtigung des amtlichen Liegenschaftskatasters wurden der Vermessungs- und 
Katasterverwaltung übersandt.  
Die neu geschaffenen gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen sind erstellt und dem 
jeweils Unterhaltungspflichtigen in die Unterhaltung übergeben worden. 
Aufgaben, die die Teilnehmergemeinschaft noch zu erfüllen hätte, sind nicht bekannt. 
Mit der Unanfechtbarkeit der Schlussfeststellung ist das Vereinfachte 
Flurbereinigungsverfahren Uhlen-Hamm beendet und die Teilnehmergemeinschaft ist 
erloschen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Feststellung kann innerhalb eines Monats, beginnend mit dem ersten Tag der 
öffentlichen Bekanntmachung, Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch kann  

1. schriftlich oder zur Niederschrift beim  
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Westerwald-Osteifel, Bahnhofstraße 32, 
56410 Montabaur 

2. zur Niederschrift beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Westerwald-Osteifel, 
Bannerberg 4, 56727 Mayen   

3. schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier  
oder 

4. durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur1 an die virtuelle Poststelle 
(VPS) Rheinland-Pfalz, deren Nutzung auf der Grundlage der Nutzungsbedingungen 
der VPS erfolgt, die auf der Internetseite www.add.rlp.de/service/elektronische-
kommunikation zum Download bereitstehen oder  

5. durch Übermittlung einer von dem Erklärenden signierten Erklärung an die Behörde 
aus einem besonderen elektronischen Anwaltspostfach (besonderes 
Behördenpostfach – beBPo) nach den §§ 31a und 31b der 
Bundesrechtsanwaltsverordnung 

erhoben werden. 
 
Fußnote: 
1vgl. Artikel 3 Nr. 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für 
elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG 
(ABl. EU Nr. L 257 S. 73). Hierbei sind besondere technische Rahmenbedingungen zu 
beachten, die im Internet auf der Seite für das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 
unter https://www.dlr.rlp.de/DLR-RLP/SERVICE/Elektronische-Kommunikation und für die 
ADD unter  www.add.rlp.de/service/elektronische-kommunikation ausgeführt sind. 
 
Im Auftrag 
gez. Christoph Platen 
 
Christoph Platen 
Vermessungsdirektor  

www.add.rlp.de/service/elektronische-kommunikation
www.add.rlp.de/service/elektronische-kommunikation
www.add.rlp.de/service/elektronische-kommunikation
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Ortsgemeinde Kaltenengers 
 

Ortsbürgermeister Jürgen Karbach | Raiffeisenstraße 5, 56220 
Kaltenengers | Telefon: 02630 / 6354 | Fax: 02630 / 968206 | E- Mail: 
info@kaltenengers.de | www.kaltenengers.de | Öffnungszeiten Montag 
und Donnerstag 17.30 - 19 Uhr  
 
 
 
 

 
 

Bekanntmachung für die Ortsgemeinde Kaltenengers 
 

Verlängerung der Vollsperrung der “Oberstraße“  
 
Aufgrund von Straßensanierungsarbeiten wird die “Oberstraße“ weiterhin für den 
Straßenverkehr voll gesperrt und damit dem öffentlichen Verkehr entzogen. 
  
Die Vollsperrung findet voraussichtlich bis 30.06.2025 statt.  
 
Eine Umfahrung des gesperrten Bereichs ist über die Straßen “Fährstraße, der Straße “In der 
Obermark und Auf den Weiden“ möglich und ausgeschildert. 
 
                                                                                                              
                                                                                    Verbandsgemeindeverwaltung 
                                                                                                  Weißenthurm  
                                                                                    -als örtliche Ordnungsbehörde 
 
  

mailto:info@kaltenengers.de
http://www.kaltenengers.de/


7 
 

Ortsgemeinde Kettig 
 
Ortsbürgermeister Florian Heyden | Hauptstraße 2, 56220 Kettig | 
Telefon: 02637 / 2176 | Fax: 02637 / 8779 | E-Mail: 
kettig1@vgwthurm.de | www.kettig.org | Öffnungszeiten: Montag 10 - 
12 Uhr, 14 - 19 Uhr; Donnerstag 9 - 12 Uhr, 14 - 19 Uhr, Freitag 8 - 12 
Uhr | Sprechstunde Ortsbürgermeister: nach Vereinbarung 
 
 
 

 

Bekanntmachung 
Sitzung des Jugend-, Sozial-, Senioren- und Kitaausschusses der 

Ortsgemeinde Kettig 
 
Am Donnerstag, 12.06.2025, findet um 19:00 Uhr in der Kindertagesstätte "Arche Noah", 
Bachstraße 32, Kettig, eine Sitzung des Jugend-, Sozial-, Senioren- und Kitaausschusses der 
Ortsgemeinde Kettig statt. 

 
Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 
1. Begehung der "Kita Arche Noah" 
2. Mitteilungen der Verwaltung 
3. Vergabe von Reinigungsleistungen in der "Kita Arche Noah" 
4. Weiterentwicklung der baulichen und bedarfsplanerischen Kitakonzeption für die 

Ortsgemeinde Kettig 
5. Verschiedenes 

Nichtöffentlicher Teil 
1. Mitteilungen der Verwaltung 
2. Verschiedenes 

 
Kettig, den 02.06.2025 
 gez. Florian Heyden 
- Ortsbürgermeister - 
 

  

mailto:kettig1@vgwthurm.de
http://www.kettig.org/
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Stadt Mülheim-Kärlich 
 
Stadtbürgermeister Gerd Harner | Kapellenplatz 16, 56218 Mülheim-
Kärlich | Telefon: 02630 / 94550 |  Fax: 02630 / 945549 | E-Mail: 
info@muelheim-kaerlich.de | www.muelheim-kaerlich.de | 
Öffnungszeiten: Dienstag und Freitag 8  - 12 Uhr, Donnerstag 8 - 12 
Uhr und 14 - 18 Uhr, Montag und Mittwoch geschlossen 
 
 
 

 
 

Keine Bekanntmachungen 
  

mailto:info@muelheim-kaerlich.de
http://www.muelheim-kaerlich.de/
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Ortsgemeinde Sankt Sebastian 
 
Ortsbürgermeister Marco Seidl | Hauptstraße 10-12, 56220 St. 
Sebastian | Telefon: 0261 / 8135 | Fax: 0261 / 9887637 |  E-Mail: 
marco.seidl@vgwthurm.de | www.gemeinde-sankt-sebastian.de | 
Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag 16 - 19 Uhr, Mittwoch 8 -11 
Uhr | Sprechstunde Ortsbürgermeister: Dienstag und Donnerstag  
18 -19 Uhr 
 
 

 
 

Bekanntmachung 
Sitzung des Ortsgemeinderates von St. Sebastian 

 
Am Donnerstag, 12.06.2025, findet um 19:00 Uhr im Pfarrheim, Hauptstraße 4, St. Sebastian, 
eine Sitzung des Ortsgemeinderates von St. Sebastian statt. 
 

Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil 
1. Mitteilungen der Verwaltung 
2. Aufstellung des Bebauungsplanes „Östlich der Buchenstraße“ 

a) Information über den Sachstand im Bebauungsplanaufstellungsverfahren und die 
im Rahmen der Verfahren gem.  § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1 und § 2 Abs. 2 BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen 
b) Inhaltlicher Überblick über die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligungsverfahren 
vorgetragenen Anregungen sowie Ausblick über weitere Prüfungen / erforderliche 
Gutachten 
c) Weitere Vorgehensweise im Bebauungsplanverfahren 

3. Antrag der SPD-Fraktion zur Einreichung eines Begrünungskonzepts im Rahmen 
des Förderprogramms "Klimaanpassung durch Begrünung" 

4. Aufnahme von Investitionsdarlehen 
5. Anregung nach § 16b Gemeindeordnung; hier: Maßnahmen zur Verbesserung des 

Starkregenschutzes im Baugebiet „Westlich des Deutschpfädchens“ 
6. Einwohnerfragestunde 
7. Verschiedenes 

Nichtöffentlicher Teil 
1. Mitteilungen der Verwaltung 
2. Verschiedenes 

 
St. Sebastian, den 28.05.2025 
       gez. Marco Seidl 

-  Ortsbürgermeister -  
 
 

  

mailto:marco.seidl@vgwthurm.de
http://www.gemeinde-sankt-sebastian.de/
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Ortsgemeinde Urmitz / Rhein 

 
Ortsbürgermeister Norbert Bahl Les-Noes-Platz 1, 56220 Urmitz / 
Rhein | Telefon: 02630 / 7048 | Fax: 02630 / 969361 | E-Mail: 
info@urmitz.de | www.urmitz.de | Öffnungszeiten: Montag und 
Donnerstag 17 - 19 Uhr, Mittwoch 17 - 19 Uhr nach Vereinbarung 
 
 
 
 

 
Keine Bekanntmachungen 

mailto:info@urmitz.de
http://www.urmitz.de/
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Stadt Weißenthurm 

 
Stadtbürgermeister Johannes Juchem | Hauptstraße 185, 56575 
Weißenthurm | Telefon: 02637 / 92020 | Fax: 02637 / 920222 | E-Mail: 
info@weissenthurm.de | www.weissenthurm.de | Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 8 - 12 Uhr | Sprechstunde Stadtbürgermeister: 
Dienstag und Donnerstag nach Vereinbarung  
 
 

 
 

Bekanntmachung für die Stadt Weißenthurm 
 
Anlässlich einer Erneuerung einer Eisenbahnüberführung über die Hauptstraße, ist die 
Hauptstraße ab der Einmündung zur K 91   w e i t e r h i n  für den bis voraussichtlich 
31.07.2025 voll gesperrt. Eine Durchfahrt der Bahnunterführung über die Koblenzer Straße 
nach Andernach bzw. in Gegenrichtung ist nicht möglich. 
 
Eine ausgeschilderte Umleitung erfolgt über die K 91 und die K 47.  
 
Die Erreichbarkeit der Waldstraße wird über die Andernacher Straße sichergestellt. Die 
Einbahnregelung wird für die Dauer der Sperrung aufgehoben. Es wird ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass eine Umfahrung der Sperrung über die Andernacher Straße nicht möglich 
sein wird. 
 
                                                                                                             
                                                                                    Verbandsgemeindeverwaltung 
                                                                                                  Weißenthurm  
                                                                                    -als örtliche Ordnungsbehörde-  
 
 
 
 

Bauarbeiten DB Netz AG 
 
Die DB Netz AG führt unten angegebene unaufschiebbare Bauarbeiten durch. Die Bauarbeiten 
sind zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit erforderlich und können aufgrund der 
gegebenen betrieblichen Voraussetzungen (Erfordernis der Einhaltung des Fahrplanes) nur in 
der angegebenen Tageszeit / Nachtzeit bzw. an Sonn- bzw. Feiertagen durchgeführt werden. 
Wir bitten die betroffenen Anwohner um Verständnis für die Bauarbeiten. 
 
Angaben zu den Bauarbeiten:  Gleisbauarbeiten, Weichenbearbeitung 
 

• Im Zeitraum vom 12.06.2025 22:00 Uhr bis zum 13.06.2025 um 06:00 Uhr  
 

Gleisbauarbeiten Weißenthurm Weiche 1 und 26 Strecke 2630 (km 76,490-77,732) 
Gleisbauarbeiten Koblenz – Mülheim-Kärlich Strecke 2630 (km 83,875) 
Gleisbauarbeiten Mülheim-Kärlich Strecke 2630 (km 80,772) 
Gleisbauarbeiten Mülheim-Kärlich – Weißenthurm Strecke 2630 (km 80,308-80,132)  
 

 
 

mailto:info@weissenthurm.de
http://www.weissenthurm.de/
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